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Nachdem der GLB in der am 30.10 abgehaltenen BR
Sitzung, Unterlagen übergab die den Verdacht mehr
als erhärteten, dass innerhalb der Wr. Linien Daten-
schutzmissbrauch stattgefunden hat, forderte der GLB
den BR in Folge unmissverständlich auf,zum Schutz
unserer Bediensteten, dagegen vorzugehen .

Bericht aus der Betriebsräteversammlung

Die Reaktion der FSG war  gelinde
gesagt zurückhaltend,  und  der ein-
zige Kommentar war, man werde
sich die Unterlagen  ansehen. Bei der am 31.10. statt-
gefundenen BR Versammlung stellte die FSG folgenden
Antrag:

Aktuell:

                   DER ZENTRALBETRIEBSRAT INFORMIERT

In der am 31. Oktober 2008 statt gefundenden Betriebsräteversammlung der Wiener Linien wurde folgender
Antrag seitens des geschäftsführenden Vorsitzenden des Zentralbetriebsrates eingebracht:

Die Betriebsräteversammlung der Wiener Linien spricht sich gegen Mobbing, Datenmissbrauch und
Diskriminierung jeder Art aus.

Gleichzeitig ist die vom Gewerkschaftlichen Linksblock angeführte Hetze gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Wiener Linien striktest abzulehnen.

Sollte es in einer Causa zu einer rechtskräftigen Verurteilung kommen, dann werden von den
Betriebsratskörperschaften unverzüglich die notwendigen Maßnahmen vom Dienstgeber eingefordert.
Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung muss aber für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung gelten.

Die Betriebsräteversammlung der Wiener Linien fordert daher den GLB auf, ab sofort rufschädigende Aussagen
über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Medien und diversen Internetforen zu unterlassen und auch zu

dementieren.
Der Antrag wurde gegen die Stimmen des Gewerkschaftlichen Linksblocks und der konsequenten

Interessensvertretung mehrstimmig angenommen!

Für den Zentralbetriebsrat
Bauer Michael

Geschäftsführender Vorsitzender

GLB BR Böhm-Raffay reagierte empört, wies diesen
Antrag aufs Allerschärfste zurück und verwies dar-
auf,  dass der BR vorrangig zum Schutze der Be-
diensteten tätig sein muss,  -  selbstver-
ständlich gelte die Unschuldsvermutung  - ,
jedoch müssten hier Sofortmassnahmen
getroffen werden.
Die Vorgangsweise der FSG lässt vermuten,
dass hier nicht die Bediensteten geschützt werden,
sondern man sich hinter Vorgesetzte stellt.
Die Begründung, dass man hier erst eine rechtskräfti-
ge Verurteilung abwarten möchte, kann nur als  Aus-
rede gewertet werden, da die Beweise die der GLB
vorgelegt hat in keinen Zusammenhang mit einem

Urteil steht, sondern durch mehrer Zeugenaussagen  be-
legt ist. Bekanntlich werden Zeugenaussagen bei Gericht
unter Wahrheitsgehalt getätigt und sind somit als Beweis

zulässig.
Es ist erschütternd, wenn Bedienstete gekün-
digt werden, ins soziale Abseits  und in jahre-
lange Prozesse gedrängt werden um ihr Recht
zu  bekommen.

Viele KollegInnen stellen sich die Frage, warum hier
nicht gehandelt wird und vermuten, dass auf Grund die-
ses Antrages nicht viel unternommen wird.

Roman Böhm-RaffayBR

                       vom 31. Oktober 2008
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Böhm-Raffay Roman Harrer Eva Petrovic Mihailo

Eure   – Betriebsräte

Bericht aus dem Betriebsrat

Ringlinien :  Ab 26.September 2008 gibt es das Pro-
jekt „Ringlinien NEU“. Anfangs sind die
  Fahrzeiten ( aus Erfahrungswerten und Messungen )
vorgegeben, werden aber kontrolliert und bei Bedarf
werden neue Pläne erstellt.

U- Bahn : Seit ca. 5 Wochen werden mit dem System
HASTUS die Dienste für
 U- Bahnfahrer eingeteilt.

Bekleidung : Bekleidung Neu, Punktesystem, sollte
erst ab 2009 umgesetzt werden.

U3 : Das Arbeitsinspektorat prüft Sicherheits-
standard laut Arbeitsmittelverordnung
  wegen Einklemmen von Fahrgästen auf der
U3.(Vorfall Station Volkstheater)

E1 : Als Test wurde in einem Zug der Type E1 ein
Teilstück von neuen Türfühlerkanten eingebaut und
zurzeit getestet. In etwa 10 Wochen erfolgt dann ein
Lokalaugenschein des Betriebsrates – Fahrdienst,
dann soll der Einbau der Fühlerkanten auf alle drei
Straßenbahn-Typen erfolgen.

Übernahmezeiten: Die Betriebsräte des GLB kritisier-
ten die zu kurzen Übernahmezeiten, sie entsprechen
nicht den gesetzlichen Richtwerten und sind nicht ge-
setzeskonform. Der GLB berief sich unter anderem
auf ein Gutachten der AK, lapidare Antwort der FSG:
dieses Gutachten sei bekannt.
Eine Überprüfung mit Zeitnahmen wurde zwar verein-
bart jedoch bis heute nicht umgesetzt, daher informier-
te der GLB das Verkehrs - Arbeitsinspektorat.

Anfrage:   Was unternehmen die Wiener Linien gegen
die immer mehr ausufernde Situation der Drogenkrimi-
nalität in den Fahrmitteln und U-Bahn-Stationen, zur
Sicherheit des Personals und der Fahrgäste?

Leebgasse :  Beschwerden der Bediensteten über ( 10
gleiche ) Bestellzeiten der Kranken zur Kontrolle  wird
an zuständiger Stelle geprüft.
Die Ordination am Bahnhof Rudolfsheim wird aufgelas-
sen und auf drei andere Standorte aufgeteilt. Das Perso-
nal hat jedoch die Möglichkeit, den zugeteilten Standort
zu wechseln.
( Z.B. Wohnort-nähere Ordination )
Änderungswünsche (Ort der Ordination) der Bedienste-
ten  können über die Personalvertretung oder direkt
(schriftlich) bei der BKK beantragt werden.

Mobbingvereinbarung: Der GLB übergab im
Betriebsrat einen ausgearbeiteten Vorschlag
für eine betriebliche Mobbingvereinbarung.
(Siehe Artikel)

Obstaktion: Die Verlängerung der Obstakti-
on auf den Dienststellen wurde einstimmig vereinbart.

Bestrafungssystem: Massive Kritik von Seiten des GLB
gab es über die reine Willkür bei Bestrafungen unserer
Bediensteten.
Die Mehrheitsfraktion der FSG sah wie erwartet darin
kein Problem und meinte, die betroffenen Bediensteten
könnten ja klagen.
Die GLB-Betriebsräte reagierten empört und betonten,
es sei die ureigenste Aufgabe des BR und der Gewerk-
schaft, diese Missstände zu beseitigen und nicht den Be-
diensteten zu raten, sie sollen klagen.
Der GLB ist nun der Meinung, geredet ist in dieser Cau-
sa schon genug geworden und es wurde nichts für unsere
Bediensteten getan. Der GLB hat daher eine Beschwer-
de an die Volksanwaltschaft gerichtet! (siehe Artikel)

V-Wagen: Immer wieder gab es Beschwerden der Fahr-
bediensteten, dass sie immer wieder Stößen ausgesetzt
sind, nun wurde eine Überprüfung durch die TU-Wien
angeordnet, das Ergebnis soll in 4 Wochen vorliegen.
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An das Verkehrsarbeitsinspektorat
Radetzkystrasse 2
1031  Wien
                                                                                                  Wien, 29. Oktober 2008

Betreff: Anzeige wegen zu geringer Übernahmezeiten bei Bussen und Straßenbahnen und der
daraus resultierender Sicherheitsgefährdung von Bediensteten und Fahrgästen

Sehr geehrte Damen und Herren!

Als Betriebsrat der Wiener Linien Bereich Fahrdienst möchte ich Sie über die, meiner Meinung nach,
gesetzeswidrigen Übernahmezeiten von 15 Minuten + 5 Minuten Antrittszeit
( Melden des Dienstantrittes und lesen der Dienstaufträge) bei den Wiener Linien in Kenntnis setzten.

Die Fahrbediensteten der Wiener Linien müssen in 15 Minuten den gesamten Zug plus Beiwagen  auf
seinen gesetzlich vorgeschriebene Betriebssicherheit überprüfen und zusätzlich den Zug in dieser Zeit
auf seine Linie und Fahrtrichtung programmieren (Eingabe der Dienstnummer, Liniencodierung, Pro-
grammieren der Anzeigen und ausfüllen des Wagenpasses).

Schon eine gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung der Türen würde schon ca. 9 Minuten beanspru-
chen.
Ein Kontrolle der Türsicherheitseinrichtungen beim Wagentyp E1 und E2 mit Beiwagen beinhaltet
eine Überprüfung der Selenzellen, der Türfühlerkanten und zusätzlich beim Wagentyp E2, eine Über-
prüfung der Trittstufen.
Für die restliche Überprüfung der Wageneinrichtungen bleiben somit nicht einmal 6 Minuten, da die
Bediensteten auch noch zu ihren Zug/Bus gehen müssen.

Das füllen der Sandeinrichtung wurde aus der Wagenübernahme gestrichen, das Fahrpersonal soll nun
erst bei der ersten Endstelle, den Zug gegebenenfalls mit Sand füllen.
Die Sandeinrichtung ist jedoch ein wesentlicher Bestandteil der Bremseinrichtung und ist meiner
Meinung nach jetzt ein Sicherheitsproblem und gesetzlich nicht zulässig.

Ich möchte noch auf eine Studie der Arbeiterkammer (Die gestohlene Arbeitszeit) verweisen, in dieser
wurden die Übernahmezeiten im Busbereich nach den gesetzlichen Kriterien überprüft und detailiert
aufgeführt, diese sehen für eine ordnungsgemäße Überprüfung eine wesentliche längere Zeit vor.
Betrachtet man die Vorfälle (Unfälle im Türbereich) der letzten Wochen und Monaten  mit den nicht
ausreichen Übernahmezeiten, könnten diese Vorfälle nach meiner Meinung in einen kausalen Zusam-
menhang stehen.

Ich bitte sie um bevorzugte Behandlung meiner Anzeige, da hier nach meiner Meinung Gefahr in Ver-
zug vorliegt.
Anhang: AK Studie Übernahmezeiten

Mit freundlichen Grüßen

Roman Böhm-Raffay
BR-Fahrdienst
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Nach jahrzehntelanger gewerkschaftlicher
Stagnation in der HG IV reicht´s dem GLB.

Wie schon in letzter Zeit sichtbar, gibt der
GLB, der - so scheint es - die Themen vor.
In der letzten BR-Sitzung konnte nicht eru-
iert werden, ob es nun bei den Wiener Linien
eine Mobbingvereinbarung zum Schutze der
Bediensteten gibt - dieser Frage wird jetzt
nachgegangen und bei der nächsten Sitzung
des BR beantwortet werden.
Der GLB ist tätig geworden und hat  eine
Mobbingvereinbarung  dem Betriebsrat
übergeben und zur Beschlussfassung vorge-
legt. Man wird ja sehen, wie ernst es die
FSG  und der Dienstgeber
mit dem Mobbingbeschluss
nehmen, oder ob sie doch
lieber mobben.

Da steht auf der Homepage
des ÖGB unter Punkt: „Die wichtigsten Auf-
gaben der Gewerkschaften“:

.) Organisationsarbeit, wie Werbung neuer,
so    wie Betreuung aller Mitglieder
.) Einhebung der Beiträge;
.) Vertretung der sozialen, wirtschaftlichen,
beruflichen und kulturellen Interessen ihrer
Mitglieder, wie
 beispielsweise: Führen von Kollektivver-
tragsverhandlungen,
.) Durchsetzung branchenspezifischer For-
derungen,
.) Rechtsschutztätigkeit,
.) Bildungsarbeit,
.) Jugend- und Frauenarbeit;
.) Führung eigener Schulungs- und Erho-
lungsheime;
.) Gewährung von Unterstützungen über
Leistungen des ÖGB hinaus;

.) Unterstützung bei Streiks
und Aussperrungen;
.) Schulungen der Betriebsräte
und Förderung der beruflichen
Aus- und Weiterbildung.
Kein Wort von Einhaltung des Arbeitsrechts,
des Sozialrechts, des Arbeitnehmerschut-
zes,......!
Es muss doch einen Strafkatalog für alle Be-
diensteten geben? Es hat den Anschein, dass
für ein gleiches Vergehen, je nach Sympathie
keine oder unterschiedlich lange, harte Be-
strafungen gibt.  Das entspricht nicht unbe-
dingt dem Gleichheitsgebot.
Nächstes Beispiel: Beginn und Ende des täg-

lichen (ausschreiben) Leicht-
dienstes. Willkürlich können da
Zeiten festgelegt werden - auch
hier wird bei „Freund“ und
„Feind“ unterschiedlich vorge-
gangen.   Abweichende Arbeits-

zeiten müssen in einer Betriebsvereinbarung
geregelt sein.
Betriebsvereinbarungen und viele andere Ge-
setze sind aushangpflichtig, aber nicht in der
Schreibtischlade vom BO oder Obermeister
praktisch unsichtbar zu verwahren.
Das Wort „Aushangpflicht“ sagt schon, wo
diese Informationen hingehören, nämlich  -
A U S G E H Ä N G T – und zwar an einer
Stelle, zu der jeder Bedienstete jederzeit und
ohne zu fragen Zugang hat. Jetzt haben wir
diesbezüglich eine Antwort der Volksanwalt-
schaft erhalten, wo uns mitgeteilt wird, dass
diese Gesetzte im Intranet auf den Dienst-
stellen ersichtlich sind.

Da kann man zum Abschluss nur mehr sa-
gen: „Andere tun nichts - wie gut, dass es
den GLB gibt“
                    Gerhard Eder
              Stv. Vors. GLB/GdG

Der GLB gibt die Themen vor!
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Dem GLB wurden Unterlagen übergeben, die
den Verdacht  erhärten, dass im Bereich der
Videoüberwachung  Datenmißbrauch stattge-
funden hat.
Schon bei Einführung der Videoüberwachung
brachte der GLB im Betriebsrat massive Be-
denken bezüglich der mißbräuchlichen Verwen-
dung vor.

Bedenken hatte der GLB vor allem, dass mit
Ausweitung der Videoüberwachung (in Zügen/
U-Bahn) die Bediensteten zukünftig auch bei
ihrer Arbeit kontrolliert werden könnten, denn
unser Unternehmen zeigte schon immer reges

Anzeige eines Datenmißbrauches (Videoüberwachung)
an die Datenschutzkommission

Interesse daran, unsere Bediensteten zu über-
wachen!
All dies wurde von der FSG  mit dem Argu-
ment, die Daten seien sicher und der Zugang
zu diesen streng geregelt, abgetan.
Nun liegen uns Unterlagen vor, die dies  ein-
deutig  widerlegen.

Der GLB hat zum Schutz  unserer Bedienste-
ten unverzüglich Anzeige bei der Datenschutz-
kommission erstattet.

Liebe Kollegen und Kolleginnen!

Winker

                                            Sehr geehrte Damen und Herren!

In Zuge der Überprüfung der mir zu Verfügung stehenden Dokumente gelangte ich zur Erkenntnis, dass der
Verdacht besteht, dass wesentliche Bestimmungen des Datenschutzes nicht eingehalten wurden und sogar
Datenmissbrauch stattgefunden haben könnte.
Der Bedienstete …xx….., bei den Wiener Linien in der Abteilung Sicherheit – Videoaufzeichnung und
Auswertung tätig, stellte im Zuge seiner Tätigkeit fest, dass Videoaufzeichnungen von Überwachungsanlagen der
Wiener Linien heruntergeladen, vervielfältigt (auf CD/DVD gebrannt) und missbräuchlich verwendet wurden.

BR/PV Wiener Linien
Roman Böhm-Raffay

Winker

Anzeige
an die Datenschutzkommission

1.Anzeige eines Datenmißbrauches (Krankenakten)
an die Datenschutzkommission

Liebe Kollegen und Kolleginnen!

Schon seit langem hegt der GLB den Verdacht, dass Krankendaten missbräuchlich verwendet werden und
Vorgesetzte in diese einsehen könnten.
Nun wurden dem GLB  Dokumente vorgelegt, die diesen Verdacht erhärten.
Krankendaten unterliegen dem Datenschutz und dies mit gutem Grund, jeder von uns kann sich leicht vorstellen,
was ein Unternehmen macht, wenn es Kenntnis über eine schwere Krankheit eines Mitarbeiters erlangt.
Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, hier gilt natürlich die Unschultsvermutung, fordert der GLB strafrechtliche
und dienstrechtliche Konsequenzen für die Verantwortlichen. – Dies selbstverständlich, ohne hier jedweder
Entscheidung der Datenschutzkommission vorgreifen zu wollen.
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2.Anzeige an die Datenschutzkommission

Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich wurde in meiner Funktion als Betriebsrat und Personalvertreter der Wiener Linien über folgenden Vorfall infor-
miert:

Der Bedienstete der Wiener Linien, Herr xx, Dienst Nr. xx , wurde im Zuge seines Mobbingverfahrens zur direkti-
onsärztlichen Begutachtung geladen. Am 26. September 2008 wurde eine Aktenkopie an seinen Rechtsanwalt zur
Kenntnisnahme übersandt. Bei Durchsicht der Unterlagen stellte Herr xx fest, dass das direktionsärztliche Gutach-
ten inkl. Medikation an die Personalabteilung (P21) sowie an die unmittelbaren Vorgesetzten seiner Dienststelle
(Obermeister xy sowie Obermeister  xy) weitergeleitet wurde. Die Krankenakten wurden zweimal übermittelt - und
zwar  am 4. Juni 2008 sowie am 30. Juli 2008 – siehe handschriftlicher Vermerk in der Beilage.

Weiters habe ich schon jahrelang den Verdacht, dass Datenflüsse zwischen der Betriebskrankenkasse sowie der
Personalabteilung stattfinden. Auch hier gilt natürlich die Unschuldsvermutung.

Hierbei ist hervorzuheben, dass der Obmannstellvertreter der Betriebskrankenkasse der Wiener Linien gleichzeitig
Hauptabteilungsleiter der Personalabteilung der Wiener Linien ist. Ich sehe hier einen massiven Interessenskonflikt.

Roman B hm-Raffay
BR/PV Wiener Linien

Winker

 In den letzten Monaten scheint es einen Dammbruch
bei den Wiener Linien gegeben zu haben - während die
Führung der Wiener Linien  nahezu gebetsartig im Un-
ternehmen und gegenüber den Medien versichert, „Bei
uns nicht!“, werden wir täglich mit neuen Fällen kon-
frontiert.
Es hat den Anschein, dass unser Unternehmen  eine
Politik der Realitätsverweigerung betreibt und  eine
heile Welt unbedingt aufrecht erhalten will.

Die Obsorgepflicht gegenüber den Bedienste-
ten rückt  dabei in den Hintergrund, statt un-
seren Bediensteten ein Gefühl des Schutzes,
der Gerechtigkeit und des Vertrauens zu ge-
ben, herrschen Angst und Unsicherheit.

Jene, die es wagen, sich gegen „vermeintliche“ Unge-
rechtigkeiten zu Wehr zu setzen,  sehen sich immer
öfter selbst in der Rolle der Beschuldigten.
Recht und Gerechtigkeit suchen  diese Mitarbeiter/
Bediensteten oft vergebens. Ganz wenigen, nämlich
denen, die den Mut aufbringen, zu Gericht zu gehen,
steht dann oft ein mühsamer Weg bevor.

MOBBINGVEREINBARUNG
Die Vermutung, dass hier die Schwächsten mit dem
Wissen im Hintergrund, dass diese das finanziell ver-
mutlich nicht lange durchstehen werden, ganz bewusst
in jahrelange   Gerichtsauseinandersetzungen gedrängt
werden, liegt nahe.

Der GLB übergab deshalb den Vorschlag einer Mob-
bingvereinbarung , die in vielen großen Unternehmen

schon umgesetzt  und Teil ihrer Unternehmens-
kultur wurde, in einer Betriebsratsitzung dem
Betriebsratsvorsitzenden.

Wir  vom GLB wissen, das dies nur ein erster
kleiner  Schritt sein  kann, doch ohne einen
ersten Schritt wird es nie eine Änderung ge-

ben.

Unseren Vorschlag zu einer Mobbingvereinbarung
könnt Ihr im Wiener Linien Forum nachlesen.

 Euer Kollege
Roman Böhm-Raffay

Vorsitzender GLB-Gemeinde

tut wasDer
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Gibt‚s denn das? JA!
Im Gegensatz zum „Diensteinteilerprogramm“ HASTUS
der WILI, wo vor allem die Wunsche des Arbeitgebers
befriedigt werden, bleibt das Fahrpersonal - und somit
auch dessen Familien bei HASTUS im wahrsten  Sinne
des Wortes auf der Strecke.
Ältere Bedienstete wissen es - es ist Vieles schlechter
geworden.
In tausenden Gesprächen hört man: „Seit ich bei den
WILI bin, habe ich zum Großteil meinen Freundes- und
Bekanntenkreis verloren. Meinen Hobbys kann ich nur
mehr eingeschränkt nachkommen, wenn überhaupt. Mei-
ne Kinder und meine Frau sehen mich nur mehr selten.
Die gemeinsame Freizeitgestaltung wird rar.“

Die hohe Scheidungsrate bei den Bediensteten der WILI
spricht wahrlich Bände!
Von der geforderten „Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie“ wurde kaum etwas umgesetzt - im Gegenteil, die
Arbeit wird mehr, die Bezahlung dafür weniger.
Die Arbeitszufriedenheit sinkt, die Krankenstandstage
steigen. Mit spätesten 50 sind viele unserer Bedienste-
ten sprichwörtliche Wracks. Dann werden sie halt ge-
kündigt oder man versetzt sie mit vermindertem Ein-
kommen in den Leichtdienst. Ein soziales Gewissen hat
man nur bei öffentlichen Auftritten, intern versagt  die
Sozialdemokratie auf ganzer Linie.
Das liegt vor allem daran, dass es dem Dienstgeber ganz
einfach egal ist, wie es dem Personal draußen geht.
Hauptsache ist, das Werkl rennt. Irgendwie.

Besondere Kritik muss an der gewerkschaftlichen Ver-
tretung geübt werden. Es hat den Anschein, dass es ein-
fach nicht für das Personal da ist. Hypothetische Aus-
sagen von Kaiser und Co, „Wir konnten Schlimmeres
verhindern“, sind nicht nachvollziehbar. Es genügt eben
nicht, sich in der Öffentlichkeit hinzustellen, von Verein-
barkeit zwischen Beruf und Familie zu faseln und damit
die Betriebe in der Privatwirtschaft zu meinen. In den
Betrieben und ausgegliederten Unternehmungen der Ge-
meinde Wien geht es dagegen drunter und drüber.

Es ist erwiesen, dass Arbeiten zu unregelmäßigen
Schicht- und somit unmenschlichen Zeiten – und das
über einen längeren Zeitraum hinweg –– aus medizini-
scher Sicht zu negativen gesundheitlichen Folgen führt.
Diese Probleme gibt es nicht nur bei den WILI, auch
andere Verkehrsbetriebe haben oder hatten sie.
Es gibt  jedoch in anderen Bertieben offensichtlich Ma-
nager und Gewerkschafter, die sich zusammensetzen und

sagen: „So kann es nicht weiterge-
hen, gutes Personal ist das beste
Kapital jedes Betriebes. Wir müssen
dafür sorgen, dass es auch unseren
Mitarbeitern bei ihrer Arbeit gut geht
– nur so können wir das Niveau un-
serer Leistung erhalten.“
Bei uns hört man solche und ähnliche
Aussagen jedoch nur in diversen Sonntagsreden unserer
Politiker. Es macht sich selbstverständlich beispielsweise
am 1. Mai sehr gut, vor einem Riesenpublikum auf dem
Rathausplatz Solches von sich zu geben – die Praxis schaut
leider völlig anders aus.

Schon Mitte der 90er Jahre haben die Universitäten Bo-
chum und Karlsruhe unter Mitarbeit verschiedener Ver-
kehrsbetriebe das Projekt
 „Betriebs- und Mitarbeiterbezogene Dienstplangestal-
tung“ begonnen.
Vorrangiges Ziel war unter anderem die Reduzierung der
Belastungen im Fahrdienst.
1999 gab es auf Initiative des Betriebsrates der Kasseler
VB eine Produktpräsentation mit der IDISpro Software.
Diese Software ist ein flexibles Client – Server- System
zur Erstellung von Dienstplänen unter Berücksichtigung
der Dienst-, und Freizeitwünsche der einzelnen Mitarbei-
ter.

2001 wurde das Projekt „WUNSCHDIENSTPLAN“
mit folgenden Zielvorgaben begonnen:

1. Die negativen Folgen des Schichtdienstes sollten
im Sinne der Arbeitsmedizin reduziert werden.

2. Den MitarbeiterInnen im Fahrdienst soll eine Mit-
gestaltung der Dienste und der freien Tage ermöglicht wer-
den.

3. Bessere Arbeitsbedingungen und mehr Arbeitszu-
friedenheit.

4. Der Arbeitsaufwand für die Planerstellung, Dienst-
einteilung, Lohnverrechnung und Urlaubsvergabe soll re-
duziert werden.

Das Fahrpersonal gibt seine Wunschdienstzeiten über die
Lage der freien Tage und die zu erbringende Dienstleis-
tung der darauf folgenden Arbeitstage ein. Das können je
nach Wunsch lange oder kurze Arbeitstage sein, und auch
ein Früh-, Mittel-, oder Spätdienst sein.

Eigenen Wunschdienstplan erstellen - Freizeit planen!
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Bereits bei der Eingabe prüft IDISpro selbstständig die
gesetzlich  vorgeschriebenen oder vereinbarten Dienst-
und Ruhezeiten.
Tagesdispositionen wie Krankheit, plötzlich benötigter
Urlaub etc. stehen dem Disponenten als Arbeitswerk-
zeug zur Verfügung.
Hier und bei eventuellen Fehlstunden, die durch die
Dienstplanung entstanden sind, werden Extradienstleis-
tende herangezogen.

Damit hätte auch etwaige Bevorzugungenbei der Verga-
be von Extradiensten ein Ende. - Wer Geld dazu verdie-
nen muss, nimmt jeden zusätzlichen Dienst der über bleibt,
wenn er es sich nicht mehr aussuchen kann.

Im Regelbetrieb umfasst eine Dienstplanperiode acht
Wochen.
20 Wochen vorher kann der Dienst bereits eingegeben
werden, und spätestens 2 Wochen vor Inkrafttreten der
Dienstperiode hat der Bedienstete den persönlichen
Dienstplan für die nächsten acht Wochen in der Hand.
KollegInnen, die das einmal selbst erleben wollen, kön-
nen uns ihr Interesse mitteilen. Wir wurden von den Kas-
seler VB zu einem Besuch eingeladen.

P.S. Dieser Artikel ist nach seinem Erscheinen im WIN-
KER auch in unserem Forum nachzulesen und kann dort
selbstverständlich auch diskutiert werden.

Gerhard Eder
Stellvertr. Vors. GLB/GdG

Anfragen/Beschwerden an den
Immer wieder erreichen uns Anfragen von Bediensteten über die verschiedensten Themen und wir beantworten

selbstverständlich alle.
Die Interessantesten werden wir laufend im Winker, ausschnittweise,  abdrucken, selbstverständlich ohne Namens-

nennung und Dienststelle!
Ihr könnt eure Anfragen. Beschwerden usw. an die Winkerredaktion senden -
GLB-Büro Tel 407 69 36 / Fax 407 69 36 13 / Mail: glb-gemeinde@inode.at

Betriebsrat Böhm-Raffay Tel. 0664 15 17 922
Mail: roman.boehm-raffay@chello.at

Bediensteter

…..möchte aus diesen Grund meine Dienststelle nicht
nennen und habe folgende Frage:

Muss ich bei einer Pflegefreistellung um Erlaubnis
fragen, ob ich gehen darf, oder kann ich gehen, wann
ich will? Bei uns sagt der Vorgesetzte immer wieder,
die Frau soll gehen oder warum sie nicht geht.

Ich habe ein Kind, stehen mir jetzt eine oder zwei
Wochen Pflegeurlaub zu?

Winkerredaktion

Der Pflegeurlaub muss vom behandelten Arzt bestätigt
werden und kann jederzeit angetreten werden, ein Ein-
vernehmen mit den Dienstgebern muss nicht erfolgen.
Sind beide Ehepartner berufstätig steht es beiden zu,  eine
Pflegefreistellung in Anspruch zu nehmen), welcher Ehe-

Anfragen/Beschwerden

partner die Pflegefreistellung nimmt, ist völlig unerheb-
lich.

Die Anzahl der Pflegetage pro Jahr beträgt 5 Tage und
erhöht sich bei einem Kind bis zu 12 Jahren um weitere 5
Tage, also auf maximal 10 Tage, sie kann tageweise und
jetzt neu auch stundenweise konsumiert werden (mit Arzt-
bestätigung)

Unbedingt zu berücksichtigen ist, dass die erste Woche
sowohl für Ehegatten als auch für das Kind beansprucht
werden kann.
Ist die erste Woche schon konsumiert, kann die zweite
Woche ausschließlich für das Kind unter 12 Jahren ver-
wendet werden.
Diese Regelung gilt auch für Lebensgemeinschaften oder
Pflege naher Angehöriger, Voraussetzung ist jedoch ein
gemeinsamer Haushalt (Meldezettel

mailto:glb-gemeinde@inode.at
mailto:roman.boehm-raffay@chello.at
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Bediensteter

…..mein Verhältnis zum Verkehrsführer ist nicht
besonders gut, hatte mir einmal erlaubt, zu sagen,
was ich von der ewigen Freunderlwirtschaft halte,
dies gilt auch für unseren BO.
Am…. Wurde ich vom Fahrdienst abgezogen und
musste fast 3 Monate warten, bis ich wieder fahren
durfte.
Ein anderer Kollege hatte das gleiche „Delikt“ und
wurde nur mündlich belehrt, ob das wohl damit
zusammenhängt, dass er gut mit dem BO kann?

Winkerredaktion

Wir kritisieren genauso diese Ungleichbehandlung und
haben vor drei Wochen eine Beschwerde bei der
Volksanwaltschaft eingereicht (siehe Artikel Volksan-
waltschaft).
Beim Thema Datenschutz kamen viele Anfragen und
auch viele Infos, wir können aus Platzgründen jedoch
nicht alle drucken.

Bediensteter

…….., darum habe auch ich den Verdacht, dass
unsere Krankenakte den W.L. bekannt sind, könnt
Ihr mir sagen, welche Daten sie haben und wer
aller davon weiß?

Ich bin schon immer ein Überwachungsgegner ge-
wesen und hatte nie ein gutes Gefühl, wenn wir
nun bei unserer Arbeit immer unter Beobachtung
stehen.
Ich bin auch im U-Bahnbereich tätig und würde
gerne wissen, welche Daten angesehen wurden, da
ich den Verdacht habe………..

……., da braucht man sich nicht wundern, wenn
die gleichen Leute in der BKK und im Unterneh-
men tätig sind.
Was für Daten haben sie von uns und……..

Winkerredaktion

Aufgrund der uns anonym zugesandten Unterlagen
bestand der Verdacht eines Verstoßes gegen die Da-
tenschutzbestimmungen.

Mittlerweile wurden uns weitere Informationen zuge-
spielt, die den Verdacht erhärten, jedoch handelt es
sich hier um ein laufendes Verfahren und wir müssen
das Ergebnis der Datenschutzkommision abwarten.
Auch werden sämtliche Informationen von Bedienste-
ten vom GLB vertraulich behandelt, wir bitten um Ver-
ständnis!

Wir werden Euch jedoch laufend über das Verfahren
berichten.

 Anträge des           an die 149. Vollversammlung der AK
Antrag 1

Dienstbeurteilungen

Die 149.AK-Vollversammlung der AK-Wien möge beschließen, dass Krankenstände in einer Dienst-
beurteilung, wie es z.B. bei der Gemeinde Wien üblich ist, nicht berücksichtigt werden dürfen.

Begründung:
Derzeit müssen Bedienstete nach längerer krankheitsbedingter Abwesenheit mit einer Herabset-
zung ihrer Leistungszulage rechnen. Leistung ist aber nur dann beurteilbar, wenn sie auch tatsächlich
erbracht wird. Abwesenheiten sind daher nicht zur berücksichtigen.

Antrag 2
AK-Mitgliedschaft

Die 149.AK-Vollversammlung der  AK-Wien möge beschließen, dass für Berufsgruppen, für die
derzeit die gesetzliche Mitgliedschaft bei der Arbeiterkammer nicht besteht(z.B. Hoheitsverwaltung
der Gemeinde Wien) die Möglichkeit einer freiwilligen Mitgliedschaft eingeführt werden soll.

Winker
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Begründung:
Es soll allen Berufsgruppen die Möglichkeit gegeben werden, Unterstützung durch die Arbeiter-
kammer in Anspruch nehmen zu können.

Winker

Antrag 3
Einspruch bei Dienstbeurteilung

Die 149.AK-Vollversammlung der AK-Wien möge beschließen, dass für Bedienstete der Gemeinde
Wien die Möglichkeit geschaffen werden soll, bei Dienstbeurteilungen rechtswirksamen Einspruch
erheben zu können. Z.B. in Form einer, von der jeweils betroffenen Dienststelle unabhängigen „Schlich-
tungsstelle“.

Begründung:
Derzeit steht den Bediensteten der Gemeinde Wien bei einer als ungerecht empfundenen Beurtei-
lung kein adäquates Instrument der Gegendarstellung/Widerspruch/Einspruch zur Verfügung.
Bedienstete sind daher bei Dienstbeurteilungen dem Wohlwollen der beurteilenden Person ausge-
liefert.
Stellungnahmen, wie sie in der derzeitigen Form abgegeben werden können, haben keinerlei Wirk-
samkeit. Es bleibt nur der Weg zum Dienstsenat, bzw. Arbeitsgericht, welcher langwierig und Exis-
tenz gefährdend verlaufen kann.

Winker
Antrag 4

Freie Wahl des Rechtsbeistandes

Die 149.AK-Vollversammlung der AK-Wien möge beschließen, dass Personen, die sich um einen
Rechtsbeistand an die Arbeiterkammer Wien wenden, eine freie Rechtsanwalts/wältinnenwahl zuge-
standen werden soll.

Begründung:
Durch die Vielfältigkeit der Aufgaben der Arbeiterkammer Wien kann diese nicht in allen Fachberei-
chen rechtskundig sein.

Winker

Die 149. Vollversammlung der Wiener Arbeiterkammer möge beschließen, den raschen Ausstieg
der Pensionsfinanzierung aus dem Kapitalmarkt und Rückführung in das Umlagensystem verbunden
mit der Einführung einer Wertschöpfungsabgabe zur nachhaltigen Finanzierung der Pensionen.

Begründung:
Mit dem Argument, dass die Pensionsfinanzierung über das durch jahrzehntelang bewährte Umlage-
verfahren in Verbindung mit dem Generationenvertrag nicht mehr finanzierbar wäre, wurden in den
letzten Jahren zigtausende Menschen zur Finanzierung der zweiten und dritten Säule der Pensionsfi-
nanzierung über den Kapitalmarkt gedrängt. Bereits in den letzten Jahren mussten tausende Versi-
cherte feststellen, dass die ihnen versprochenen Erträge bei den Veranlagungen bei weitem nicht
erreicht wurden und vielfach Kürzungen von Zusatzpensionen in Kauf nehmen. Mit dem akuten Aus-
bruch der internationalen Finanzkrise wurde das Scheitern des neoliberalen Modells und damit auch
der Finanzierung von Sozialleistungen wie Pensionen, Gesundheitswesen etc. über den Kapitalmarkt
offensichtlich.

Antrag 5

Ausstieg der Pensionsfinanzierung aus dem Kapitalmarkt
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In der letzten Sitzung des BR wurde besprochen nach
welchen Kriterien diese (z.B. Dienstalter, Jahre im Fahr-
dienst , usw) angewendet werden sollten.
Der GLB forderte hier einen Mix aus Alter, Dienstalter –
Zugehörigkeit W.L. und Zugehörigkeit zum Fahrdienst.

Längere Lebensarbeitszeiten bedeuten in Zukunft, dass
immer mehr Arbeitnehmer mit über 60 Jahren noch im
Arbeitsprozess sein werden.
Für den Bereich der Wiener Linien und im speziellen für
den Fahrdienst, gibt es weder  Angebote noch Überle-
gungen von Seiten der Unternehmensleitung für ältere
Arbeitnehmer.
Während viele deutsche Verkehrsunternehmen sich der
Problematik und sozialen Verantwortung  bewusst sind,
wird bei den Wiener Linien dieses Problem mehr oder
weniger verdrängt.

Vorschläge des GLB-Gemeinde
Für die vorgeschlagenen GLB - Maßnahmen für ältere
Mitarbeiter, sollten sowohl Lebensalter als auch die
Dienstzeit im Fahrbetrieb als Bewertung herangezogen
werden.
Für Bedienstete die mind. 15 Dienstjahre im Fahrbetrieb
tätig waren, sollten ab den 50. Lebensjahr gesundheits-
fördernde Maßnahmen angeboten werden.

Ab den 55. Lebensjahr sollten zu den Gesundheitsvor-
sorgemaßnahmen auch Schritte zur Arbeitsreduktion bzw.
Möglichkeiten von anderen Tätigkeiten angeboten wer-
den.

Für Bedienstete mit z.B.  20 oder mehr Dienstjahren im
Fahrbetrieb, sollten dieselben Möglichkeiten eingeräumt
werden, wie jenen, die 55 Lebensjahre erreicht haben.

1. Ausbau der Gesundheitsprogramme – speziell für Be-
dienstete ab 50.
    (Massage- und Krankengymnastik sowie Gerätetrai-
nings- und Saunaangebote, usw.)
Gesundheitstage in regelmäßigen Abständen, die mit zu-
nehmendem Alter erhöht werden.

2. Fahrbedienstete ab 50 - ältere Beschäftigte aus dem
Fahrdienst werden in einer besonderen Gruppe („Son-
dergruppen“) im Dienstplan so eingesetzt, dass sie we-
niger belastet sind
Eine Bus/Bim – zwei Fahrer - ein Bus/Bim mit zwei Fah-
rern besetzt, die sich gegenseitig abwechseln.

3.Arbeitsplatz: Ergonomie am Arbeitsplatz, u.a. Gestal-
tung des Fahrerarbeitsplatzes

4. Einrichtung von Mischarbeitsplätzen -  Mischarbeit,
das bedeutet 50 Prozent fahren, 50 Prozent administra-
tive Arbeiten oder Arbeit im Kundenservice.

5.Arbeitszeitmodelle: Reduzierung der Arbeitszeit bei äl-
teren Arbeitnehmern, dies kann auch mit gleichzeitiger
Verpflichtung gekoppelt werden  gesundheitsfördernde
Maßnahmen in dieser Zeit zu tätigen.

                           GLB  Betriebsräte
Roman Böhm-Raffay           Eva Harrer

Altersgerechte Arbeitsplätze - Vorschlägen des GLB

Seit Jahren kritisiert der GLB die Vorgangsweise des
Unternehmens bei Beanstandungen der Bediensteten.
Es scheint so, dass die Bestrafungen willkürlich sind und
diese können bei bestimmten Delikten von einer bloßen
Ermahnung bis zu einem monatelangen Abzug vom Fahr-
dienst reichen.

Um eines vorweg klar zu stellen - wir sind nicht für die
Abschaffung von Strafen, wenn sie gerechtfertigt sind,
wir fordern jedoch klare und nachvollziehbare Richtlini-
en, die eine faire  und vor allem gleiche Behandlung jedes
Bediensteten ermöglichen!

Beschwerde an die Volksanwaltschaft

Es ist nicht nachvollziehbar, wenn nach dem
gleichen Delikt (erstmalig begangen) ein Be-
diensteter eine kurze mündliche Ermah-
nung erhält und ein anderer Monate im Leichtdienst ver-
bringt.
Bei Gesprächen mit Vorgesetzten wurde mir diese Vor-
gangsweise immer wieder bestätigt, „Wir können ma-
chen, was wir wollen“, sagte nicht nur ein Vorgesetzter
zu mir. Ein weiterer Punkt, den der GLB heftig kritisiert,
ist folgende Vorgangsweise:
Viele Bedienstete werden wochen-  oder sogar mona-
telang im Unklaren gelassen, wie lange sie von Fahr-
dienst abgezogen  bleiben.
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Die meisten Bediensteten haben Familien, und mir wur-
de in vielen Gesprächen bestätigt, dass die Ungewiss-
heit, wie lange der Einsatz im Leichtdienst und der damit
verbundene finanzielle Verlust andauern wird, sie am
meisten belastet.

Wir glauben darin eine Methode zu sehen, die Bediens-
teten auch psychisch zu bestrafen - es genügt offensicht-
lich manchen Vorgesetzten nicht, dass der Mitarbeiter
finanziell gestraft ist, man setzt hier zusätzlich ganz gezielt
die  Faktoren Ungewissheit und Existenzangst ein.
Der GLB kritisierte auch immer wieder die Praxis der
Disziplinarstrafen bei Pragmanen, diese können Geld-
strafen bis zum 1 ½  fachen eines Monatsbe-
zuges „aufgebrummt“ bekommen - und dies
immer öfters  mit der Begründung der „gro-
ben Fahrlässigkeit“. Der Gesetzgeber  defi-
niert eindeutig, was unter „grob fahrlässig“ zu
verstehen ist. Es scheint so, dass für die Wiener Linien
andere Maßstäbe gelten, denn  hier werden im Grunde
sämtliche größeren Schäden automatisch als grob fahr-
lässig gewertet.
Hier kommt immer mehr der Verdacht auf, dass bei den
Bediensteten abkassiert werden soll, obwohl sämtliche
Schäden ohnedies über die Versicherung abgedeckt sind.
Besonders bedenklich findet der GLB diese praktizierte
Vorgangsweise, weil es sich dabei im Grunde um eine
doppelt Bestrafung handelt:

Jeder Bedienstete muss, bedingt durch den Abzug vom
Fahrdienst und dem damit verbundenen Wegfall der ent-
sprechenden Zulagen, sowieso schon einen nicht uner-
heblichen Lohnabzug hinnehmen, zusätzlich wird er dann
noch ein zweites Mal in Form einer Geldstrafe zur Kas-
sa gebeten, und dies bis zum 1 ½ fachen eines Monats-
bezuges.

Der GLB kritisierte dies auch im Betriebsrat und forder-
te die Mehrheitsfraktion auf, endlich zu handeln, die la-
pidare Antwort war: „ Wenn sich ein Bediensteter unge-
recht behandelt fühlt, kann er ja klagen.“ (!!!)
Die Betriebsräte des GLB stellten klar, dass es die Auf-

gabe von BR und Gewerkschaft sei, solche Miss-
stände zu beseitigen und viele Bedienstete ver-
ständlicherweise den Gang vor Gericht scheuen
würden.

Der GLB fordert hier klare und für alle nachvollziehbare
Regelungen und hat in diesem Sinne eine Beschwerde
an die Volksanwaltschaft gerichtet. siehe unten
Mittlerweile hat uns die Volksanwaltschaft  bereits ge-
antwortet  - wir werden Euch  selbstverständlich laufend
darüber berichten.

Sehr geehrte Damen und Herrn,

Als Gewerkschafter liegt uns natürlich ein klarer, für alle Beteiligten nachvollziehbarer Dienstablauf sehr am
Herzen.
Das Dienstgeschehen sollte nach klaren gesetzlichen Regelungen und Vorgaben des Arbeitgebers erfolgen.
Das ist bei den Wiener Linien leider nicht der Fall.
Es gibt zwar einen internen Strafkatalog, leider kennen den die allerwenigsten Dienstnehmer.
Die Wiener Linien sind jedoch nicht bereit sie jedem einzelnen Dienstnehmer auszuhändigen.
Zusätzlich werden Bestrafungen willkürlich, sowohl in der Dauer bzw. Höhe der Strafe, als auch zwischen Freund
und Feind unterscheidbar, ausgesprochen.
Meldungen: z.B.  für höhere Dienste  oder gegen eine Anschuldigung werden sehr oft nicht weitergereicht bzw.
Teile davon zurückgehalten, sondern verrotten oft in der Schreibtischschublade des unmittelbaren Vorgesetzten.

Betriebsvereinbarungen, die ja aushangpflichtig sind, können von niemandem eingesehen werden, da diese trotz
jahrelanger Urgenz und Anfragen im Hauptausschuss bis Dato nicht umgesetzt wurden.
Es  heißt zwar manchmal die Betriebsvereinbarungen liegen in der Verkehrskanzlei, dort einsehen kann man sie
aber auch nicht.
Wir fordern nichts vom Dienstgeber was nicht leicht nachvollziehbar und zu realisieren ist, dazu gehört:
Jeder Dienstnehmer erhält einen Strafkatalog wo die einzelnen Vergehen, die Höhe und die Dauer der Strafen,
genau aufgelistet sind.

Die Betriebsvereinbarung  und alle aushangpflichtigen Gesetze  werden für jeden leicht einsehbar und an leicht
zugänglicher Stelle ausgehängt und nicht im Aktenschrank des Betriebsrates / Personalvertreters versperrt. (Nicht
einmal alle Betriebsräte und Personalvertreter haben je eine solche Vereinbarung gesehen)

Wien, 15. Sept. 2008
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1.Antwort der Volksanwaltschaft
Sehr geehrter Herr Böhm-Raffay!

Zu Ihrem Schreiben vom 15. September 2008 teile ich Ihnen mit, dass die Volksanwaltschaft auf Grund
Ihrer Beschwerde betreffend der Vorgangsweise der Wiener Linien als Dienstgeber ein Prüfungsverfahren
eingeleitet hat.

Ich habe mich in diesem Verfahren mit der Magistratsdirektion der Stadt Wien in Verbindung gesetzt und
um Aufklärung ersucht.
Mein Mitarbeiter Dr. Hiesel (Dw. 103) steht Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Volksanwalt Dr. Peter Kostelka
                                               2. Antwort der Volksanwaltschaft

Sehr geehrter Herr Böhm-Raffay!

Ich nehme Bezug auf mein Schreiben vom 23. September 2008 und möchte Ihnen heute dazu mitteilen, dass mir

nun eine Stellungnahme der Magistratsdirektion der Stadt Wien vorliegt.

Darin wird ausgeführt, dass sämtliche aushangpflichtigen Gesetze im Intranet der Wiener Linien GmbH & Co
KG jederzeit auf allen Dienststellen einsehbar sind. Damit ist nach der – von der Volksanwaltschaft geteilten
– Auffassung der Magistratsdirektion dem Erfordernis, aushangpflichtige Gesetze in jeder Arbeitsstätte an

geeigneter und für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer leicht zugänglicher Stelle aufzulegen oder diese

den Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern mittels eines sonstigen Datenträgers samt Ablesevorrichtung durch

geeignete elektronische Datenverarbeitung oder durch geeignete Telekommunikationsmittel zugänglich zu

machen, Genüge getan.Zu dem von Ihnen erwähnten „internen Strafkatalog“ wird in der Stellungnahme

ausgeführt, dass es sich dabei um interne Richtlinien zur Behandlung von Pflichtverletzungen der Wiener

Linien GmbH & Co KG dienstzugewiesenen Magistratsbediensteten handelt, welche die Dienststellen des

Fahr- und Revisionsdienstes mittels Direktionsverfügung bekannt gegeben erhielten. Diese Richtlinien verfolgen

den (von der Volksanwaltschaft nicht zu beanstandenden) Zweck einer möglichst gleichartigen Beurteilung

und Behandlung von Pflichtverletzungen. Sie bieten für Vorgesetzte Anhaltspunkte, Dienstpflichtenverletzungen

von zugewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern je nach Schwere mit einer Anmerkung, Vormerkung,

Belehrung oder Ermahnung zu ahnden. Dabei handelt es sich um ein internes Hilfsinstrument zur Ausübung

der Vorgesetztenfunktion, welches folglich auch nicht aushangpflichtig ist.Im Lichte dieser Stellungnahme hat

das volksanwaltschaftliche Prüfungsverfahren keinen Anhaltspunkt für das Vorliegen eines

Verwaltungsmissstandes ergeben. Sollte es jedoch konkrete Fälle geben, in denen Vertretungen von

Pflichtverletzungen „willkürlich“ geahndet wurden, so bin ich bei Übermittlung der entsprechenden

Sachverhalte selbstverständlich gerne bereit, in den konkreten Fällen ein Prüfungsverfahren einzuleiten.Mein

Mitarbeiter Dr. Hiesel (Dw 103) steht Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßeni.A. MR Dr. Adelheid Pacher e.h

W i n k e r

Der GLB hat das überprüft und ihr könnt die Betriebsvereinbarungen tatsächlich im Internet ersehen unter: Unsere

Abteilungen>Personal>gesetzliche Bestimmungen – dort findet ihr alles.Zu dem Punkt „interner Strafkatalog“ wird

eine weitere Eingabe an die Volksanwaltschaft gemacht! Roman Böhm-Raffay BR
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Philippinen – Rundreise
16 Tage vom 6.02.09 – 22.02.09

Rundreise 2.060.-- Einbettzimmerzuschlag: 335.--
Rundreise mit 1 Verlängerungswoche Boracay 2.400.-- (inkl Inlandsflüge)

jede weitere verl.Woche 160.-- EZ 160.--
Auf Anfrage kann auch auf Bohol ein Ba-

deaufenthalt angeschlossen werden!

Achtung!
Wir suchen für die Rundreise noch einen
Doppelzimmerpartner für einen Kollegen!

Reiseverlauf: Insel Luzon Manila – Fahrt
nach Banaue wir fahren mit Jeeps zu den

Bergvolk der Ifuago,  zu den berühmten Reisterrassen und besichtigen die Höhlengräber in Sagada – Flug zur
Insel Palawan,  wir besichtigen Puerto Princess, unternehmen eine Wanderung im Dschungel (viele Affen und
riesige Warane), unternehmen eine Bootsfahrt durch den unterirdischen Fluss und fahren mit Booten in die Honda
Bay – Flug zur Insel Cebu wir besichtigen Cebu – City (Ford San Pedro, Taoist Tempel, Carbon Markt) –
Fahrt mit dem Schiff nach Bohol wir besuchen einheimische Dörfer, die berühmten Chocolate Hills und unter-
nehmen eine Bootsfahrt – Fahrt nach Cebu – Flug Manila – Wien.
Inkludierte Leistung: Sämtliche Ausflüge und Eintritte, Bootsfahrten, Transfers, Taxen, teilw. Vollverpflegung sonst
Frühstück.  Katalog anfordern!

                                                           Trauminsel Boracay

15 Tage Grundpaket vom 20.02.09 – 07.03.09
DZ 1.399 €     EZ 1.599 €   verl. Woche DZ 160 €    EZ 320 €

Achtung!
Wir suchen für die Badereise noch einen Doppelzimmerpartner für einen Kollegen!

Inkludierte Leistungen: Übernachtung, Sicherheitstaxen, Transfers.
Nicht inkludiert: lediglich Visum und Mahlzeiten, Startgebühren ca. 8 €.
Boracay ist inzwischen zu dem Touristenziel Nr. 1 der Philippinen geworden und zieht Besucher aus aller Welt an.
Der schönste Teil der Insel ist der knapp sieben Kilometer lange White Beach, der von den Einheimischen auch
Long Beach genannt wird
Zimmer: Die Hotelanlage La Carmila ist direkt am Strand mit Swimmingpool, die Zimmer sind, geschmackvoll
und sauber mit Terrasse. Alle Zimmer mit Badezimmer/WC, AC, TV und Heißwasser! Unsere Anlage befindet
sich direkt am White Beach, dieser Stand wurde unter die 10 schönsten Strände der Welt gereiht. Traumhafter
weißer 7 km langer, weißer Korallenstrand und Palmen bis zum Meer.

Information: BR  Roman Böhm-Raffay, roman-boehm-raffay@chello.at oder 0664/15 17 922

mailto:roman-boehm-raffay@chello.at
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Sehr geehrter Hr. Bürgermeister Dr. Michael Häupl!
Sehr geehrte Fr. Stadträtin Mag. Renate Brauner!
Sehr geehrter Hr. Stadtrat Ing. Rudolf Schicker!

In Ihrer Funktion als oberste Eigentumsvertreter der Wr. Linien  möchten wir Sie aufs eindringlichste auf folgende
skandalöse Vorgänge innerhalb der Wr. Linien hinweisen und Sie auffordern endlich tätig zu werden!

In meiner Funktion als BR der Wiener Linien und Vorsitzender des GLB – Gewerkschaftlicher Linksblock unter-
richtete ich die Datenschutzkommission über den Verdacht eines massiven Datenmissbrauchs bei den Wiener Lini-
en.
Wobei sich der Datenmissbrauch auf den Bereich „Videoüberwachung und Krankenakten der Bediensteten“ be-
zieht.
Mittlerweile wurden wir von den Medien über einen weiteren Fall informiert, der derzeit gerichtsanhängig ist. Auch
in diesem Fall handelt es sich um Datenmissbrauch.

Auch hier liegt die Vermutung nahe, dass die Geschäftsführung der W.L. in vollen Umfang Bescheid wusste, und es
erhärtet sich der Verdacht, dass hier ganz bewusst strafbare Handlungen vertuscht werden. Laut  unserem derzeiti-
gen Informationsstand wurden jene Personen, die jeweils Datenmissbrauch aufdeckten  gekündigt bzw. wurden
ihnen disziplinäre Maßnahmen angedroht.
Es ist unserer Meinung nach auch äußerst bedenklich, dass die Personalabteilung ( P21) und die Datenschutzbeauf-
tragte der Wiener Linien, die vermutlich in alle Fälle involviert sind, die Untersuchungen in den gegenständlichen
Fällen führen.
Auch wurden Sie Herr Bürgermeister und Frau Stadträtin Brauner mehrmals von Mobbing und Diskriminierung
informiert. Wir wurden informiert, dass ein Behinderter von seinem Vorgesetzten geschlagen wurde,  weiters berich-
tet wurde uns, dass dieser Vorfall so gut wie keine Konsequenzen hatte, außer das der Vorgesetzte versetzt wurde.
Ist das die gerühmte Sozialdemokratie? Wenn sich jemand beschwert, kann das eine Kündigung zur Folge haben,
so geht man nicht mit Mitarbeitern um. Mit den nötigen Maßnahmen zur rechten Zeit, könnte vielleicht vieles vermie-
den werden. „Wehret den Anfängen!“

Einige Vorgesetzte sind mit der Gewerkschaft derart verbandelt, dass der Verdacht besteht das hier teilweise das
Unternehmen Wiener Linien, durch falsche Stundenabrechnungen und anderen erschlichenen Vergünstigungen, ge-
schädigt wurde.
Natürlich gilt, hier die Unschuldsvermutung.
Diese uns vorliegenden Unterlagen legen wir aber weder Ihnen sehr geehrter Herr Bürgermeister, noch den Wiener
Linien vor, da zu befürchten ist, dass wieder einmal intern alles geregelt wird.  Vielmehr überlegen wir, die Dokumen-
te der Staatsanwaltschaft bzw. der Wirtschaftspolizei zukommen zu lassen.

Selbstverständlich möchten wir noch einmal betonen, dass hier für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung gilt.
Ungeachtet dessen, sehen wir diese Causa als zu bedeutsam an,  um einfach zur Tagesordnung überzugehen. Es
entsteht eine mehr als schiefe Optik für alle Bediensteten und in der Öffentlichkeit. Diese Vorfälle müssen in völliger
Transparenz schonungslos aufgeklärt werden, denn nur so ist das Image der Wr. Linen wieder herzustellen. Wobei
wir der Ansicht sind, dass eine Untersuchung  innerhalb der W.L. wenig zweckmäßig ist, diese Untersuchung muss
außerhalb der W.L. stattfinden, um die Missstände abseits von „Freunderlwirtschaft“ schonungslos aufzuklären.
Im Anhang übermitteln wir Ihnen die Anzeigen an die Datenschutzkommission.
Mit vorzüglicher Hochachtung und gewerkschaftlichen Grüssen

f. d. GLB/GdG
Roman Böhm-Raffay  e.h.

 OFFENER BRIEF des
Wien, Oktober 2008

BR Wiener Linien / Vorsitzender GLB/GdG



Winker 17

W i n k e r

Liebe Sportfreunde !
Ich freue mich, Euch für unseren, traditionellen Skiurlaub folgendes anbieten zu können:

ZIMMER:                  Doppel- und Dreibettzimmer, Einbettzimmer (nach Verfügbarkeit
                                   oder mit Einbettzimmerzuschlag )

LEISTUNGEN:       Übernachtung in Komfortzimmer mit DU/WC oder Bad/WC, Sat-TV
                                  Empfangscocktail
                                    Reichhaltiges Frühstücksbuffet
                                 Tägliche Skijause
                                    Wahlmenü  am Abend mit Vorspeisen- und Dessertbuffet
                                  Getränke beim Abendessen FREI
                                      Mo/Mi/Fr Bauernbuffet / Galabuffet / Nudel- Fischbuffet
                                     Kostenlose Benützung der Freizeitanlagen wie Hallenbad, Sauna,
                                      Dampfbad, Whirlpool, Squash, Fitnessraum, Tischtennis
                                   Kostenloser Bademantelverleih
                                    30% Ermäßigung bei Intersport Winkler ( Skiverleih und Service )
                                   6 Tage Skipass Skiwelt ( ausschließlich 6 Tage Skipass !!!)
                                   Kinder 0 – 4 Jahre FREI, 4 – 13. Geburtstag 80% Ermäßigung
                                     ( Kinderermäßigungen gelten nur bei 2 Vollzahlern im Zimmer  der Eltern)

                                    Im Hotel werden KEINE Kreditkarten und EC-Karten akzeptiert
PAKETPREIS:        €  588,— inklusive Ortstaxe und Skipass
                                    Einzelbettzimmerzuschlag € 10,— / Tag

ANMELDUNG  UND ANZAHLUNG BIS SPÄTESTENS  5. DEZEMBER 2008

ACHTUNG ÄNDERUNG DER ZAHLUNGSMODALITÄTEN

ANZAHLUNG:       € 150,— pro Person bis 5.Dezember 2008
                                  Verwendungszweck „ Skiurlaub Ellmau

                                BAWAG  Kto.Nr. 01710787138  BLZ. 14000
                                 lautend auf  GLB - REISEN

RESTZAHLUNG:     „ bis 28.Februar 2009 „
                           Keine Restzahlung im Hotel mehr möglich!

Auf einen schönen und unfallfreien Skisurlaub freut sich
Eure Eva Harrer !

FÜR  AUSKÜNFTE  ODER  ANFRAGEN  STEHE  ICH  GERNE   ZUR VERFÜGUNG
Eva Harrer Tel. 0699 10 33 90 70 ( Bhf. Fav. ) oder eva.harrer@gmx.net

S U P E R S K I W O C H E  MIT DEM GLB  IM
 A K T I V H O T E L    C H R I S T O P H / E L L M A U- T I R O L

14. bis 21. März 2008

mailto:eva.harrer@gmx.net
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www.glb-gemeinde.at
Die Meinung der Diskutanten muss nicht mit der unseren übereinstimmen.

 

 

einerdersweis   Zur Erinnerung einer menschlichen Pflicht!, 16.10.2008
Neben dem Recht, ordentlich, gesetzlich, menschlich behandelt zu werden das jeder Mitarbeiter natürlich
beanspruchen darf sollten manche Mitarbeiter aber auch gewisse gesellschaftlichen Pflichten als selbstver-
ständlich empfinden. Die „Sandler“ Problematik dürfte fast jedem bekannt sein und auch dass diese Men-
schen hin und wieder stören, ABER deswegen sind diese Menschen kein Abfall oder dergleichen.
Ein Mitarbeiter der einen vermeindlichen „Sandler“ in einer Haltestelle auf der Sitzbank liegend sieht, dann
von Fahrgästen darauf hingewiesen wird Hilfe zu rufen, darauf eine Antwort wie etwa „Die liegen überall“
gibt und einfach weiterfährt, sollte seine Einstellung schleunigst überdenken. Neben dem menschlichen As-
pekt, ohne zu wissen was da los ist und noch dazu von anderen dazu aufgefordert Hilfe zu leisten und diese
zu Verweigern - Das darf doch nicht wahr sein - sieht man sich der berechtigten Gefahr ausgesetzt durch
dieses abzulehnende Verhalten einen erheblichen Imageschaden des ganzen Unternehmens zu provozieren
und all die Kollegen die in solch einer Situation natürlich die notwendige Hilfeleistung anbieten in den selben
„Topf“ zu werfen. Aber nochmals, rechtlich ist das Vorgehen klar geregelt und sollte auch beinhart prakti-
ziert werden, menschlich gesehen ist es absolut verabscheuungswürdig und ich hoffe für den betreffenden
Mitarbeiter dass er niemals in eine solche Lage kommt und dadurch einen gesundheitlichen Schaden abbe-
kommt.
Ich hoffe dass sich der betreffende Mitarbeiter, so er dieses Forum auch mitliest, nicht nur an den Erfolgen
so mancher Kollegen hier die uneigennütz „Kopf und Kragen“ für andere Kollegen riskieren und sich für
Andere einsetzen badet und sein Verhalten entsprechend überdenkt.

Lab 123        Zur Erinnerung einer menschlichen Pflicht! 16.10.2008
Einerdersweis sollte wissen, dass die Mitarbeiter des Fahrdienstes häufig als Auskunft, Fundbüro, Anrufer
wie ihn Deinen Fall usw. missbraucht werden. Wird vom Unternehmen noch gefördert (KUNDEN-
DIENST!!!). Jeder hat heutzutage ein Handy, wo liegt dann das Problem selbst die Rettung zu rufen. Jetzt
zu Deinem Fall: Der Fahrer, (in) hätte er die Rettung gerufen, muss auf Anweisung bei den vermeintlich Ver-
letzten bleiben sonst droht Unterlassung!!! Die Rettung braucht wegen dem Verkehr oder Überlastung
15,20,30 Minuten. Die Linie ist für diesen Zeitraum tot. Hunderte Kunden sind betroffen. Wenn man in
vielen Gegenden von Wien fährt würde das Szenario mehrmals am Tag bzw. in der Nacht passieren. Macht
das Sinn???
Mitarbeiter   Zur Erinnerung einer menschlichen Pflicht! 16.10.2008
Hilfeleistung bzw. die Verpflichtung dazu im Rahmen des möglichen ist kein Schwarzer-Peter-Spiel! Wenn
A nicht hilft, kann B nicht wegschauen und sagen, A war früher da. Nur hat es ein Anonymus leichter, da er
nicht ausforschbar ist, ein diensthabender Straßenbahner sehr wohl! Und die Ausrede, die anderen Leute
haben auch nichts gemacht, wird im Ernstfall vor dem Richter nicht halten. Zum „Glück“ für Wegschauer
wird das meiste nicht angezeigt.

Vom Handerl halten ist keine Rede, aber zumindest die Hilfsdienste muss man verständigen und bis zum
Eintreffen vor Ort bleiben, soweit das kein anderer übernimmt. Das gilt immer und für alle, nicht nur für
Öffi-Lenker! Aber entscheiden und verantworten muss dass sowieso jeder für sich selbst, so wie er im Fall
des Falles ja auch die Folgen selbst ausbaden muss.

http://www.glb-gemeinde.at
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{bmw} RE: Der Zentralbetriebsrat informiert:, 02.11.20  (Antrag der FSG  S.2)

Lieber Kollege Bauer!
Für welche Missstände muss es zu einer Verurteilung kommen, die Datenschutzbeauftragte und andere haben
in einen Gerichtsprotokoll die Missstände selbst kund getan - werdet tätig, ihr seit unglaubwürdig oder steckt
Ihr in dieser Sache mitten drin!!!??

laptec
Lieber Hr. Bauer!
Ihre Fraktion hat einen Argumentationsnotstand!
Auf Grund dieses Beschlusses werden Sie immer unglaubwürdiger, weil offensichtlich wieder einmal die Sache
vertuscht werden soll. Glaubwürdiger wäre gewesen, aktiv an der Aufklärung mitzuarbeiten- dies ist nicht der
Fall-somit ergibt sich der Eindruck für mich, dass Ihre Fraktion in dieser Causa wahrscheinlich einiges zu
verbergen hat!
Die nächsten Personalvertretungswahlen kommen bestimmt, viele vergessen, die meisten aber nicht!!!!!!

RE: Der Zentralbetriebsrat informiert:, 02.11.20

             RE: Der Zentralbetriebsrat informiert:, 02.11.20

Na, das ist aber fein dass der „Zentralbetriebsrat“ auf den Seiten des GLB informiert während auf der FSG
Home nichts dergleichen zu informieren gab.
Weiters, wo kann man nachlesen dass „Kollege“ Bauer nun das Wort ergreift. Gab es da eine Personalrochade?
Auch diese Information ist überall besser zu bekommen als von der FSG selbst.
Nun zum Kern: „Kollege“ Bauer hat mit seinen Kompanen beschlossen und es liest sich irgenwie als eine
Drohung. Man lernt offensichtlich nicht dazu.
Den Vorwurf der Hetze möcht ich unbedingt bei der angedrohten Gerichtsverhandlung „live“ mitverfolgen. Wird
sicher eines der größten Demütigungen seitens der FSG bzw der Veranstalter dieser harmlosen Rundumschläge
aus Verzweiflung.
Wacht lieber auf und schaut welche Unterstützung Ihr noch habt. Es ist nämlich eines in der Anonymität sein
Kreuzerl zum machen und dem BO.PV Honig ums Maul zu schmieren um sich Vorteile zu erhoffen oder wie es
öfter der Fall ist , aus Angst vor Konsequenzen, UND es ist ein Anderes persönlich Eure auch so feine Aktivität
zu bezeugen und vor Gericht zu behaupten irgendjemand hetzt gegen FSG.
Ich bin gespannt WEM Ihr da aufstellt.
Die andere Seite ist dass diverse Unregelmässigkeiten protokolliert sind und sogar Senate auf Euch
aufmerksam wurden.
Stichwort: Mobbing,Rechtschutz, Zustimmung zu Kündigungen (ohne zu wissen um was es geht) und und und.
Als Paradebeispiel wären da die Versammlungen über die Nachverhandlung DBV wo Ihr mit einer Minderheit
(wie die Versammlung zustande kam brauch ich wohl nicht erwähnen) über tausende Mitarbeiter drüber gefahren
seid. und und und und so weiter.
Eiegntlich ist es soundso reine Zeitverschwendung an die Adresse der (mächtig klingenden) Zentralbetriebsräte
Anfragen, Meinungen zu senden. Man sollte Euch einfach ins Messer laufen lassen und diese unwirklichen
Zustände damit beenden.

Freundschaft

(Einer der auch mal ein aktiver Sozi war und seit Kenntnis des „neuen“Sozisystems alles andere bevorzugt

einerdersweis
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Klare Indizien für Datenmissbrauch:
Gerichtsprotokolle belegen illegale
Aufzeichnung samt Personalüberwa-
chung
Wiener Linien entließen Fahrer

aufgrund von Video.
Datenschutzrat: „Zweck nicht er-
laubt.“

Wien. Die Wiener Linien geraten in
punkto Videoüberwachung immer
mehr unter Druck: Nach den vor
zwei Wochen bekannt gewordenen
Vorwürfen des Datenmissbrauchs
(die „Wiener Zeitung“ berichtete)
tauchen nun belastende Gerichts-
protokolle auf: Daraus geht hervor,
dass die Wiener Linien nicht nur
Videos gegen einen ihrer Mitarbei-
ter verwendet haben, sondern diese
Anlage auch illegal betrieben wur-
de.

Der „Wiener Zeitung“ liegt das Ton-
bandprotokoll des Arbeitsgerichts
Wien zu dem Fall vor: Ein U-Bahn-
Fahrer wurde nach einem Zwischen-
fall im Juni 2006 in Erdberg (U3)
entlassen; ihm wurde unter anderem
vorgeworfen, einen betrunkenen
Fahrgast im Zuge eines Streits be-
spuckt zu haben – als maßgeblichen
Beweis zogen die Wiener Linien ein
Video heran, wie beim Gerichtspro-
zess im März 2007 argumentiert
wurde. So erklärten sowohl der Re-
feratsleiter für die U-Bahn als auch
eine Referentin der Personalabtei-
lung, das Video gemeinsam mit einer
weiteren Person gesehen zu haben
und dass dieses den „Entlassungs-
grund“ bestätigt hätte.

Videoüberwachung von Mitarbeiter
Von Christian Mayr

Die unter Wahrheitspflicht getätigten
Aussagen belasten die Wiener Lini-
en gleich mehrfach:

* Zum einen dürfen nur zwei extra
dafür zuständige Personen Daten der
Videoaufzeichnung auswerten – kei-
ne der befragten Zeugen hätte Zu-
griff haben dürfen.

* Im Bescheid der für die Videoüber-
wachungen zuständigen Daten-
schutzkommission (DSK) ist der
Zweck für die Überwachung klar
geregelt: Schutz vor Vandalismus so-
wie Angriffe auf Mitarbeiter und
Fahrgäste. Die Überwachung des
eigenen Personals ist laut DSK-Lei-
terin Waltraut Kotschy gewiss „kein
erlaubter Zweck“.

* Außerdem hätte es damals noch gar
keine Aufnahmen geben dürfen: Denn
die Erlaubnis zur Videoaufzeichnung
in Stationen und auf Bahnsteigen
wurde erst im März 2007 erteilt –
neun Monate nach besagtem Zwi-
schenfall. Dies musste auch der Re-
feratsleiter der U-Bahn vor Gericht
eingestehen – die „Genehmigung für
Aufzeichnungen dieser Art“ sei erst
kürzlich eingetroffen, sagte er im
März 2007; das unerlaubte Vorpre-
schen sei ein „Probebetrieb“ gewe-
sen.

Offen blieb im Verfahren, warum
besagtes Video gelöscht worden war
und nicht vorgelegt werden konnte:
Der U-Bahn-Leiter, der früher für
Medien Auskunftsperson in Sachen
Videoüberwachung war, gab sich auf

viele Richter-Fragen erstaunlich un-
wissend.

* Ebenso höchst brisant ist, dass die
für die Entlassung mitverantwortliche
Personalreferentin auch Datenschutz-
beauftragte der Wiener Linien ist. Sie
hatte offenbar kein Problem damit,
dass illegal zustande gekommene
Beweismittel gegen eigene Mitarbei-
ter eingesetzt werden – trotz grober
Datenschutzverletzungen. Sie war
wie die Wiener-Linien-Führung zu
keiner Stellungnahme bereit.

Übrigens: Der U-Bahn-Fahrer ge-
wann den Prozess vor dem Arbeits-
gericht – nun haben die Wiener Lini-
en allerdings berufen.

Videobeweis gegen
Personal sorgt für
Protest
U-Bahn: Betriebsrat trug Entlas-
sung mit.

Wien. (may) Im Fall des „U-Bahn-
Schubsers“ (siehe Bericht links)
wurde die Videoüberwachung kor-
rekt angewendet: Auf Antrag der
Polizei sichteten die Wiener Linien
die Daten mit dem Ziel, ein Straf-
rechts-Delikt aufzuklären und nach
dem Täter zu fahnden. Alles andere
als korrekt lief jedoch – wie be-
richtet – die Überwachung im Fall
jenes Fahrers, der aufgrund eines
illegal zustande gekommenen Vide-
os entlassen wurde (die Polizei war
nicht eingeschaltet; die Aufzeich-
nung war nicht genehmigt).Diese

Bericht der Wiener Zeitung
W i n k e r
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Vorgangsweise dürfte sogar vom
Betriebsrat gedeckt worden sein –
jedenfalls gab es keinen Protest
gegen die Entlassung. Dabei mahn-
te der ÖGB anlässlich des deut-
schen Überwachungsskandals bei
Lidl noch einen starken Betriebsrat
ein, um solche Verstöße zu verhin-
dern. Weder der Wiener-Linien-
Betriebsrat noch die Gewerkschaft

der Gemeindebediensteten wollten
mit der „Wiener Zeitung“ über ihre
Rolle bei diesem brisanten Fall
sprechen. Laut Orf.at meinen die
Wiener Linien hingegen, dass nichts
verwendet werde, „was wir nicht
verwenden dürfen“.

Scharfe Kritik kommt von ÖGB-
Linksblock-Chef Roman Böhm-Raf-

Winker

fay: „Es ist ein Skandal, dass der
Betriebsrat zugeschaut hat. Und dass
die Stadt in ihrer Aufsichtspflicht für
die Wiener Linien komplett versagt.

Printausgabe vom Mittwoch, 29.
Oktober 2008

Den GLB wurde die Abschrift eines
Arbeitsgerichtsprozesses anonym
übermittelt, wir möchten euch Auszüge aus
dem Protokoll nicht vorenthalten.
Aus den Aussagen der Zeugen, wird
eindeutig bestätigt, dass illegale
Videoaufnahmen gegen einen Bediensteten
eingesetzt wurden und dies zu seiner
Kündigung führte.
Da selbst die Datenschutzbeauftragte der
Wiener Linien darin involviert ist, kann
vermutet  werden, das bis den gekündigten
Bediensteten die finanziellen Mittel ausgehen.

GLB deckt auf – Wir handeln wo andere wegschauen!
Der GLB forderte ein sofortiges Eingreifen
des Betriebsrat und die sofortige Ablöse der
Datenschutzbeauftragtenund dienstrechtliche
Konsequenzen.

Die Reaktion der FSG war:
Man müsse sich erst alles ansehen und nur
keine Vorverurteilung, es gelte die Un-
schuldsvermutung, usw., es stellt sich hier
wohl eher die Frage warum man nicht rea-
giert und unsere Bediensteten Vorgesetzten
schützt.

Auszug aus dem Gerichtsakt

Ich  sitze in  Erdberg, ich habe die betreffende Aufnahme gesehen.
Ich habe sie zusammen  mit Ing- Klausner und der Frau Jeglitsch angesehen, ich  weiß nicht  mehr, wann
dies war.
Ich war zu dem Zeitpunkt im Dienst als das angeschaut wurde.
Die Zeugin  Mag. Monika Jeglitsch, gibt nach WE und nach Vorhalt des §321 ZPO ergänzend
unbeeidet vernommen an:

Auf Frage, wer der letzte Entscheidungsträger für  die Entlassung war, gebe ich an:
idR machen wir es in gemeinsamer Absprache mit dem Herrn Stöckl und meistens auch mit unserer
Chefin, die zwar in Karenz ist aber regelmäßig kommt und ihr Vorgesetzter macht die Vertretung,
das ist Maq. Tribek. Ich weiß jetzt nicht  mehr genau, ob Chef oder Chefin eingeschaltet war beim Kläger.
Auf Frage, ob ich mit Herrn Stöckl über die Videoaufzeichnung gesprochen habe, was ich gesehen
habe, gebe ich an:
Ich würde sagen ja. Zumindest in wesentlichen Grundsätzen nach ja

Auf Frage, ob ich Herrn Stöckl gesagt habe, dass die Aufnahme unscharf gewesen wäre, gebe ich an:
Ob ich das Wort ,,unscharf ’. formuliert habe, weiß ich nicht , aber es ist von der Qualität nicht
100 % ig wie ein Fernsehbild.

gekürzte Fassung
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                                                                                                                 2. Oktober 200
Sehr geehrtes Präsidium!
Werte Kolleginnen und Kollegen!
Die in nächster Zeit beginnenden Gehaltsverhandlungen für die öffentlich Bediensteten haben auch wir zum Anlass
genommen, einige Überlegungen anzustellen und einen Vorschlag auszuarbeiten. Unsere Berechnungen basieren auf
den uns zur Verfügung stehenden Wirtschaftsdaten, sowie auf der Tatsache, dass die Gehaltspolitik der vergangenen
Jahre den öffentlich Bediensteten empfindliche Reallohnverluste gebracht hat.
Nachdem diese Verluste nicht mehr aufzuholen sind, finden wir es gerechtfertigt, bei den Gehaltsverhandlungen für
2009 eine kräftige, nachhaltig spürbare Erhöhnung der Bezüge, Zulagen und Nebengebühren zu fordern und auszu-
handeln und haben deshalb folgende Position beschlossen:

8,43 % Erhöhung auf Gehalt, Zulagen und Nebengebühren
500 € Einmalzahlung

Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 2009
Laufzeit: 12 Monate

Kein Stillhalteabkommen
Wir öffentlich Bedienstete, leisten eine wesentlichen und wertvollen Beitrag für die Grundbedürfnisse der Bevölke-
rung. Unsere Arbeitsleistung ist bedingt durch Personalabbau, Rationalisierung und verschärfte Arbeitsbedingungen
unverhältnismäßig hoch angestiegen. Die Notwendigkeit einer nachhaltigen, spürbaren Erhöhung der Gehälter, Zu-
lagen und Nebengebühren steht daher außer Zweifel.
Wir ersuchen daher das Präsidium, den Zentralvorstand der GdG, diese unsere Vorschläge bei der Erstellung der
Gehaltsforderung 2009 zu berücksichtigen und somit einen sozialen und gerechten Gehaltsabschluss für unsere
Bediensteten zu erreichen.

Mit gewerkschaftlichen Grüssen
f. d. GLB/GdG

Roman Böhm-Raffay e.h.
Vorsitzender GdG/GLB – Mitglied des Wr. Vorstandes

Gehaltsvorschlag des                     an das Präsidium der GdG

Winker


